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Tägliche Reklamation fehlender Marktlokationslastgänge
(Strom)  /  Monatl iche  Reklamation  fehlender
Marktlokationslastgänge  (Strom)

Diese  Jobs  dienen  der  automatischen  Reklamation  von  fehlenden  Lastgängen  an  der
Marktlokation (Strom) auf Basis der Messwertüberwachung.

Die Reklamation erfolgt für Marktlokationen mit Lastgangregistern, welche einem fremden
Messstellenbetreiber zugeordnet sind.

Um den Marktfristen für den Versand von Lastgängen zu entsprechen, ist das Ende des zu
reklamierenden Zeitraums 00:00 Uhr des aktuellen Tags, falls der Job nach 12 Uhr gestartet
wird. Ansonsten ist das Ende des zu reklamierenden Zeitraums 00:00 Uhr des Vortags.

Über die Jobkonfiguration lassen sich folgende Einstellungen vornehmen:

Eine Anzahl an Tagen, für die vor Ende des zu reklamierenden Zeitraums nach
fehlenden Werten gesucht wird (maximal 31 Tage)
Eine Liste von Messstellenbetreibern, für die keine automatischen Reklamationen
erstellt werden sollen

Standardmäßig wird ein vorkonfigurierter Job deaktiviert ausgeliefert.

Der Job Tägliche  Reklamation  fehlender  Marktlokationslastgänge  (Strom)
läuft einmal täglich und reklamiert Lastgänge für die letzten 3 Tage.

Der  Job  Monatliche  Reklamation  fehlender  Marktlokationslastgänge
(Strom) läuft jeweils am 1. eines Monats und reklamiert Lastgänge für die letzten 31 Tage.

F ü r  d i e  E r s t e l l u n g  e i n e s  e i g e n e n  J o b s  m u s s  a l s  S e r v i c e
Schleupen.CS.mwm.mml.reb.FehlendeStromMaloMesswerteReklamieren
ProcessService ausgewählt werden.

https://kundenservice-se.de/glossary/taegliche-monatliche-reklamation-fehlender-marktlokationslastgaenge-strom/
https://kundenservice-se.de/glossary/taegliche-monatliche-reklamation-fehlender-marktlokationslastgaenge-strom/
https://kundenservice-se.de/glossary/taegliche-monatliche-reklamation-fehlender-marktlokationslastgaenge-strom/
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Haftungsausschluss
Möglicherweise  weist  das  vorliegende Dokument  noch Druckfehler  oder  drucktechnische
Mängel auf. In
der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in
den
meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen
Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken
und nicht als
Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige
Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit  durch die Schleupen SE nach freiem
Ermessen und
ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in  diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit
größtmöglicher
Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen
und jegliche
Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können
stets nur im
Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

http://www.schleupen.de
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Urheberrecht
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere
für die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen
oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit  nicht  ausdrücklich  von  uns  zugestanden,  verpflichtet  eine  Verwertung,  Weitergabe
oder  ein
Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).


